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4.	 Dekret zur Ordnung zur Prävention sexualisierter Gewalt an 
Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen 
(Präventionsordnung) der Erzdiözese München und Freising

Die Ordnung zur Prävention sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen (Präventionsordnung) der Erzdiözese München 
und Freising vom 22. August 2014 (Amtsblatt 2014, Nr. 12, S. 270–277) wird 
hiermit erneut und unverändert ab dem 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt, soweit 
sie nicht der Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Min-
derjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz vom 10. Dezember 2019, in Kraft gesetzt mit 
Wirkung vom 1. Januar 2020, widerspricht.

Dieses Dekret ist zusammen mit der Rahmenordnung – Prävention gegen sexu-
alisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachse-
nen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 10. Dezember 2019 im 
Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising sowie auf der Homepage der 
Erzdiözese München und Freising zu veröffentlichen.

München, den 10. Dezember 2019

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising


